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Einleitung 

„Je tiefer die durchschnittliche Ebene der Entscheidungen und der 
Lebensplanung gelegt wird, um so mehr gerät sie von den eisigen 
Höhen der zentralen und anonymen Unverantwortlichkeit wieder in 
das milde Tal des Menschlichen, des Sittlichen und der Freiheit1." 
Dieser einem stark zivilisationskritischen Aufsatz entnommene Satz 
steht stellvertretend für die Entfremdung in der viele Zeitgenossen 
der Bürokratie als einem nicht überschaubaren, intern ungemein dif-
ferenzierten,  nach außen dennoch monolithisch wirkenden, nach uner-
forschlichen Gesetzmäßigkeiten tätigen, riesenhaften Apparat gegen-
überstehen. 

Den unvermittelsten Eindruck einer unüberbrückbaren Distanz zwi-
schen Verwaltenden und Verwalteten hat wohl der, auf den die Groß-
stadt in ihrer Totalität vielschichtiger Beziehungen und Abhängigkei-
ten tagtäglich einwirkt : der Großstädter. 

Die von der Zivil isationskrit ik entworfene düstere Skizze kann nun 
einem Staatswesen, das sich nach Art . 1 Abs. 1 seiner Verfassung pr i-
mär zum Schutze individueller Freiheit konstituiert versteht, nicht 
gleichgültig sein, scheint sie doch zu besagen, daß die augenfällige 
Realität der Staatlichkeit, ihre Verwaltungsorganisation, geradezu da-
hin angelegt ist, dem Individuum nicht i n dessen letztlich umfassender 
Einzigartigkeit, sondern ausschließlich in seiner Funktionalität, soweit 
sie das staatliche Interesse von Fal l zu Fal l jeweils berührt 2, zu erfas-
sen und so zu ihrem Objekt zu degradieren8. 

Es ist daher zu fragen, welcher Ort der kommunalen Selbstverwal-
tung als der Ordnungsmaxime eines repräsentativen Verdichtungs-
raumes realer Abhängigkeiten und Bezüge im System der die Staat-
lichkeit Westdeutschlands im Ganzen konstituierenden und Art . 1 
Abs. 1 GG konkretisierenden Verfassungsmaximen des Sozialstaats, 
des Rechtsstaats und der Demokratie, zukommt. Damit hängt zusam-
men die Frage, ob das in Art . 28 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 S. 2 GG kon-
stituierte Prinzip tauglich ist, das Zusammenspiel zwischen den ge-

1 Röpke,  Die Massengesellschaft und ihre Probleme, S. 35. 
2 Morstein  Marx,  Arch. re-soz. Phil., 1956, S. 51 (357). 
3 Hämmerlein,  Öffentlichkeit  und Verwaltung, S. 1 ff.,  der (S. 4) auch auf 

die symptomatische Existenz eines „Vereins gegen Behördenwillkür" hinweist. 
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nannten Staatsfundamentalnormen zu konkretisieren und real erfahr-
bar zu machen oder ob, wenn es das nicht zu leisten vermag, es sich in 
einer derartigen Krise befindet, die nurmehr die Köttgensche4 Al ter-
native offen  läßt, entweder die ursprüngliche genossenschaftliche Sub-
stanz der Gemeinde wieder herzustellen oder, sollte dies unmöglich 
sein, die Selbstverwaltung als Organisationsform abzuschaffen. 

Vorliegende Arbeit setzt sich deshalb zum Ziel, den Standort der 
kommunalen Selbstverwaltung unter den Gegebenheiten einer nach 
technischen Kri ter ien funktionalisierten Verwaltungsumwelt neu zu 
bestimmen und Möglichkeiten der Realisierung des von Art . 28 GG 
umschlossenen normativen Anspruchs aufzuzeigen. 

Sie sucht dieses Ziel dadurch zu erreichen, daß sie von den in den 
Gemeindeordnungen einiger Bundesländer vorgesehenen Möglichkei-
ten zur Akt iv ierung der Großstadtbewohner für die Selbstverwaltung, 
ihrer Gemeinde ausgeht, anhand dieser Regelungen eine Neuortung 
des Selbstverwaltungsbegriffs  versucht und sich bemüht, die Tauglich-
keit der hierbei gewonnenen Kri ter ien durch deren Umsetzung in For-
men innerkommunaler Verwaltungspraxis zu belegen. 

Es bleibt anzumerken, daß nur die Gemeindeordnungen der west-
deutschen Flächenstaaten, nicht auch die Verfassungen der Stadt-
staaten herangezogen wurden. Dies erklärt sich daraus, daß die Selbst-
verwaltung von Stadtstaaten, da bei diesen Kommunal- und Landes-
verwaltung untrennbar verbunden ist, einen anderen Stellenwert i n 
der Staatsorganisation einnehmen könnte als die Selbstverwaltung der 
den Flächenstaaten eingegliederten Gemeinden und so für die kom-
munale Selbstverwaltung in ihrer typischen Erscheinungsform nicht 
repräsentativ sein kann. 



§ 1 Organisation und Rechtsstellung der Ortsbezirke nach 
den Gemeindeordnungen der Flächenstaaten Westdeutschlands 

A. Auszug aus den Gemeindeordnungen1 

I . Gemeindeordnung für Baden-Württemberg2 

§75 

(1) I n Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern können zur För-
derung des örtlichen Gemeinschaftslebens durch die Hauptsatzung 
Stadtbezirke eingerichtet werden. I n den Stadtbezirken können Be-
zirksbeiräte gebildet werden. 

(2) In den äußeren Stadtbezirken kann eine örtliche Verwaltung ein-
gerichtet werden. 

(3) I n Gemeinden mi t räumlich getrennten Wohnbezirken können 
durch die Hauptsatzung Gemeindebezirke eingerichtet und in den Ge-
meindebezirken Bezirksräte gebildet werden. Für die Einrichtung von 
örtlichen Verwaltungen gi l t Abs. 2 entsprechend. 

§76 

(1) Die Mitglieder des Bezirksbeirates (Bezirksbeiräte) werden vom 
Gemeinderat nach jeder regelmäßigen Wahl zum Gemeinderat auf die 
Dauer von 3 Jahren bestellt. Die Zahl der Bezirksbeiräte w i rd durch 
die Hauptsatzung bestimmt. Bei der Bestellung der Bezirksbeiräte soll 
das Abstimmungsergebnis im Gemeindebezirk bei der letzten regel-
mäßigen Wahl zum Gemeinderat berücksichtigt werden. 

(2) Der Bezirksbeirat ist zu wichtigen Angelegenheiten, die den Ge-
meindebezirk betreffen,  zu hören. Der Bezirksbeirat hat ferner  die 
Aufgabe, die örtliche Verwaltungsbehörde in allen wichtigen Angele-
genheiten zu beraten. 

(3) Vorsitzender des Bezirksbeirates ist der Bürgermeister oder ein 
von ihm Beauftragter.  Im übrigen finden auf den Geschäftsgang die 

1 Den Gemeindeordnungen Schleswig-Holsteins und des Saarlandes sind 
Ortsbezirke unbekannt. 

* Vom 25.7.1955 (Ges. Bl. S.129); 6.Abschn., 2. Titel: Förderung der 
Selbstverwaltung in Großstädten und Gemeinden mit räumlich getrennten 
Wohnbezirken. 


